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1Dieses Abkommen tritt mit Ablauf des Tages in Kraft, an dem beim Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz die letzte der Ratifizierungsurkunden oder die Mitteilung hinterlegt wird, daß 
eine Ratifizierung nicht erforderlich ist. 2Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz teilt den Ländern 
den Zeitpunkt des Inkrafttretens mit.


